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Vorwort

Der aktuelle Flüchtlingsstrom stellt Deutschland, die übrigen Mitglieder der
Europäischen Union und insbesondere die unmittelbaren Nachbarstaaten
der Krisenländer vor große Herausforderungen. Neben den vielfach disku-
tierten politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen
entstehen mit der Ankunft der Flüchtlinge auch ganz unmittelbare prakti-
sche Herausforderungen.

Die Bewältigung dieser Aufgaben setzt nicht nur große freiwillige und
ehrenamtliche Unterstützung voraus, sondern verlangt auch von den mit
der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge betrauten Behörden
und Einrichtungen einen beispiellosen Einsatz. Während langfristig die
Integration der Schutzsuchenden in den Vordergrund treten wird, gilt es
zunächst, die ankommenden Flüchtlinge kurz- und mittelfristig unterzu-
bringen. Die Kapazitäten zur Unterbringung vieler hunderttausender Men-
schen müssen dabei zunächst geschaffen werden.

Für die zuständigen Körperschaften und Behörden ist es regelmäßig
weder möglich noch wirtschaftlich sinnvoll, die benötigten Räume selbst
zu errichten bzw. das Eigentum an den Unterbringungsmöglichkeiten zu
erwerben. In der ganz überwiegenden Zahl der Fälle werden die Einrichtun-
gen zur Unterbringung daher angemietet werden (müssen). Das vorliegende
Buch behandelt die rechtlichen Anforderungen an eine solche Anmietung
und will mit einem kommentierten Mustermietvertrag das rechtliche
„Grundwerkzeug“ hierfür zur Verfügung stellen. Alternative Möglichkeiten
zur Verschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten, etwa der bereits er-
wähnte Erwerb von geeigneten Gebäuden oder die Bestellung von Erbbau-
rechten zur Errichtung von Flüchtlingsheimen, werden in diesem Band
nicht behandelt.

Die Autoren danken allen, die sie bei diesem Handbuch unterstützt
haben. Unser Dank gilt insbesondere Herrn Michael Heuser für seine Hilfe
bei der Recherche und der Pflege des Inhalts- und Literaturverzeichnisses.
Ebenso danken wir unseren Sekretärinnen, Frau Nadine Blau und Frau
Stefanie Salomon, die die Last der Schreibarbeiten und der Organisation
gewohnt souverän getragen haben.

Hinweis

Der Mustermietvertrag steht Ihnen unter www.boorberg-plus.de, Zugangs-
code: kircherstockburger zum Download zur Verfügung.

http://www.boorberg-plus.de
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